
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung 
 

Vorlage Nr. 502/13/1 
 
 

Betreff: 
 

2. Änderung der ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt 
Rheine über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen im Gebiet der Stadt Rheine vom 15. Dezember 2011 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 10.12.2013 Berichterstattung

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 
Herrn Kuhlmann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

Fehlanzeige 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 502/13/1 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine beschließt auf Empfehlung des Haupt- und Finanzaus-
schusses die folgende 2. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung der 
Stadt Rheine über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
im Gebiet der Stadt Rheine vom 15. Dezember 2011. 
 
 

2. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Rheine 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im 

Gebiet der Stadt Rheine vom __________ 
 
Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV NRW S. 516), ge-
ändert durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV. NRW.S.208), in Verbindung mit §§ 
7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 
564) wird von der Stadt Rheine als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss 
des Rates vom 10. Dezember 2013 folgende 2. Änderung der ordnungsbehördli-
chen Verordnung der Stadt Rheine über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen im Gebiet der Stadt Rheine beschlossen: 
 
 

§ 1 
Ladenöffnungszeiten an Sonntagen 

 
Verkaufsstellen dürfen über die allgemeinen Ladenschlusszeiten hinaus geöffnet 
sein: 
 
Die Aufzählung wird um folgende neuen Regelungen ergänzt: 
 

• am Sonntag nach Weihnachten in den Jahren 2014 und 2015 aus Anlass 
des Festes „Wichtelsonntag“ für den Bereich der Rheiner Innenstadt (aus-
genommen die Bezirke Elte, Hauenhorst, Mesum, Gellendorf, Altenrhei-
ne/Paschenau, Rodde) in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

• am 3. Adventssonntag aus Anlass des „Adventsshopping“ für den Bereich 
der Rheiner Innenstadt (ausgenommen die Bezirke Auf dem Thie, Elte, 
Hauenhorst, Mesum, Gellendorf, Altenrheine/Paschenau, Rodde) in der 
Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 
Aus der Aufzählung werden folgende bisherige Regelungen gestrichen: 
 

• am 29. Dezember 2013 aus Anlass des „Sylvestershopping“ für den Be-
reich der Rheiner Innenstadt (ausgenommen die Bezirke Elte, Hauenhorst, 
Mesum, Gellendorf, Altenrheine/Paschenau, Rodde) in der Zeit von 13:00 
Uhr bis 18:00 Uhr 
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• am 3. Sonntag im Dezember („Adventsshopping“) für den Bereich der 
Rheiner Innenstadt (ausgenommen die Bezirke Auf dem Thie, Elte, Hauen-
horst, Mesum, Gellendorf, Altenrheine/Paschenau, Rodde) in der Zeit von 
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese 2. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung tritt am Tage nach ih-
rer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Begründung: 
 
Auf die Ursprungsvorlage 502/13 wird verwiesen. 
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.11.2013 wurde festge-
stellt, dass im § 4 „Inkrafttreten“ irrtümlich von der 1. Änderung der Ordnungs-
behördlichen Verordnung die Rede war.  
Es handelt sich natürlich um die 2. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verord-
nung, die am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt. 
 
 


